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Sitzung Gemeinderat   21.01.2020  öffentlich Beschlussfassung  

           

 

     

Amt/Sachgeb.: Stadtbauamt Vorlagen Nr.: 2020/0001   TOP  
Verfasser: Herr Hofmann      

Datum: 
07.01.2020 

AZ: 
632.6  600 

600/BR 
    

     

HH-Auswirkung 
 ja  nein 

überplanmäßig 
 ja  nein 

außerplanmäßig 
 ja   nein 

NachtragsHH notwendig 
 ja   nein 

 

Bauantrag Schullandheim Lichteneck 
- Erstellen einer Fluchttreppe                

 

B E S C H L U S S V O R S C H L A G : 
 

1. Dem Bauantrag des Landratsamtes Esslingen – Amt für Kreisschulen und 
Immobilien in Esslingen am Neckar auf Erstellung einer Fluchttreppe am 
Hauptgebäude auf Flst. Nr. 1599 (Lichteneck 1) wird zugestimmt. Maßgebend 
ist der Lageplan vom 10.10.2019, sowie die Planzeichnungen des Architektur-
büros Marc Stöckle, Linsenhofen vom 10.10.2019. 
 

2. Der Gemeinderat erteilt zu dem o. g. Bauvorhaben das erforderliche kommu-
nale Einvernehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Züfle 
Bürgermeister 

Anlage(n): 
Lageplan 
Ansicht Südwest 
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A Vorgang 
 
 
 
B Sach- und Rechtslage 
 
Das Landratsamt Esslingen – Amt für Kreisschulen und Immobilien in Esslingen am 
Neckar beabsichtigt die Erstellung einer Fluchttreppe am Hauptgebäude (auf der von 
der Straße abgewandten Seite) auf Flst. Nr. 1599 (Lichteneck 1). 
 
Maßgebend ist der Lageplan vom 10.10.2019, sowie die Planzeichnungen des Archi-
tekturbüros Marc Stöckle, Linsenhofen vom 10.10.2019. 
 
Das Baugrundstück liegt im Außenbereich. Eine Genehmigungsfähigkeit für die vor-
liegende Planung richtet sich demnach nach § 35 Baugesetzbuch. 
 
Nach Auffassung der Stadtverwaltung kann zu dem vorliegenden Bauantrag das er-
forderliche kommunale Einvernehmen erteilt werden. 
 
 
C Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 


